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das wegen seiner Komplexität, Unbestimmtheit und Un
klarheit gegen das Rechtsstaatsprinzip verstößt und zur 
Nichtigkeit der Norm führt. Zugleich bewirkt die Rege
lung ein strukturelles Vollzugsdefizit, das einer gleichmä
ßigen Rechtsanwendung durch die Finanzverwaltung ent
gegensteht. Der hier aufgezeigte 15-Ebenen-Regelungs
parcours ist aufgrund seines Umfangs, seiner Interdepen
denz und gestuften Wechselbezüglichkeit so komplex, 
dass er in der Zusammenschau mit den Wohlverhaltens
und Haltefristen einer nur halbwegs sicheren Vorherseh
barkeit der Steuerbelastung mit strafbewehrten Folgen zu
lasten der Betroffenen entgegensteht. 

7. Die sowohl rechtssystematisch als auch verfassungs
rechtlich vorzugswürdige Ausgestaltung der Erbschaft
und Schenkungsteuer liegt unverändert in einem weitge
henden Verzicht auf alle Verschonungssubventionen, der
mit einem deutlich gesenkten, flachen Steuertarif gekop
pelt sein muss. 60 Das Risiko der Überbewertung von vin
kulierten Gesellschaftsanteilen ist auf der Bewertungsebe
ne durch eine Änderung des § 9 Abs. 3 BewG zu bannen.

60 Dazu etwa der unverändert aktuelle Vorschlag des DWS-Instituts 
der Steuerberater, Wiss. Arbeitskreis „Steuerrecht", Zukunft der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, 2015. 


